
7.4 

Zulässige Größen von Brandbekämpfungsabschnitten 

Die zulässige Größe von Brandbekämpfungsabschnitten ergibt sich in 
Abhängigkeit der Sicherheitskategorie K1 bis K4 und der äquivalenten 
Branddauer tä aus der Summe der bewerteten Grundflächen der einzelnen 
Geschosse und Ebenen. 

Hierzu sind die Grundflächen der einzelnen Geschosse und Ebenen Ai mit den 
Faktoren FH und FA zu bewerten. Dabei bewertet der Faktor FH die Höhe der 
Grundfläche Ai über dem Bezugsniveau gemäß Tabelle 3. Der Faktor FA 
berücksichtigt die Gefahr der vertikalen Brandausbreitung gemäß Tabelle 4 in 
Abhängigkeit der Ausführung von Öffnungen in den Grundflächen der Ebenen. 

Die Summe der bewerteten Grundflächen der einzelnen Geschosse und Ebenen 
Ai darf den Wert zul Abew gemäß Tabelle 5 nicht überschreiten. 

 


